
d) die Versetzung in den Kandidatenstand auf die Dauer eines 
Jahres,

e) der Ausschluß aus der Partei.
Nadi Ablauf der festgesetzten Frist kann der in den Kandidaten

stand Versetzte nach den allgemeinen Bestimmungen wieder als Mit
glied in die Partei aufgenommen werden. Die Dauer seiner früheren 
Parteimitgliedschaft wird angerechnet.

Die Rüge, die strenge Rüge, die Versetzung in den Kandidaten
stand und der Ausschluß aus der Partei werden in das Grundbuch ein
getragen.

Mit der Rüge, der strengen Rüge und der Versetzung in den 
Kandidatenstand kann die Abberufung aus öffentlichen Funktionen 
oder die zeitweilige Enthebung aus Parteifunktionen verbunden sein.

8. Der Ausschluß aus der Partei ist die höchste Parteistrafe. Bei der 
Entscheidung über den Ausschluß aus der Partei ist ein Höchstmaß 
an Sorgfalt zu üben und eine gründliche Prüfung der gegen das 
Parteimitglied erhobenen Beschuldigungen zu gewährleisten. Bei 
kleineren Vergehen sind die Mittel der Parteierziehung und des kame
radschaftlichen Einwirkens durch die Partei anzuwenden, nicht aber 
der Ausschluß aus der Partei.

9. Die Erteilung einer Parteistrafe wird in der Mitgliederversamm
lung der Grundorganisation, in der der Betreffende Mitglied ist, be
raten und entschieden. Der Beschluß über die Rüge, die strenge 
Rüge, die Versetzung in den Kandidatenstand und den Ausschluß ist 
von der Kreisleitung zu bestätigen.

Die Bestätigung der Stadt- oder Kreisleitung über den Ausschluß 
aus der Partei tritt nur dann in Kraft, wenn ihr von der Bezirksleitung 
der Partei zugestimmt wird.

Das Mitglied, gegen das ein Parteiverfahren durchgeführt wird, 
muß durch die Parteileitung ordnungsgemäß zur Mitgliederversamm
lung eingeladen werden. Das betreffende Mitglied hat in der Grund
organisation und vor allen Instanzen, wo sein Verfahren behandelt 
wird, das Recht, teilzunehmen und zu den Beschuldigungen persön
lich Stellung zu nehmen.

Der Ausschluß wie jede andere Parteistrafe ist dem Betreffenden 
unter Angabe der Begründung mündlich mitzuteilen und die Kennt
nisnahme von ihm unterschriftlich zu bestätigen.
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